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Anlage I: Beantwortung diverser Fragen durch den FB Finanzen und Controlling 
 

1. In der Tabelle "Verwendung der Bildungspauschale" liegt bei der GS Goethe ein 
Formatierungsfehler in der Spalte Maßnahme vor. 
 Der gesamte Text lautet: Fußböden 7 Klassenräume (3 Klassenräume 16.000 € aus 
Miete in 2015).  

 
2. Muss eine Vorlage für den Beschluss des Haushalts 2016/2017 im Fachausschuss 

Gebäudewirtschaft erstellt werden?  
 
Eine Vorlage wird nicht erstellt. Die Ausschussunterlagen müssen allerdings in Allris 
unter dem betreffenden Tagesordnungspunkt eingepflegt werden.  

 
3. Findet eine regelmäßige Bewertung der Gebäude der Stadt Hagen statt? 

 
Im Rahmen unserer Inventurpflichten findet eine laufende Bewertung der Gebäude 
statt.  
Sofern der GWH Fälle bekannt werden, die die Bildung von Instandhaltungsrückstel-
lungen oder eine bilanzielle Abwertung zur Folge haben, sind diese umgehend an 
den Fachbereich Finanzen und Controlling zu melden. Unabhängig davon bestätigt 
die GWH dem Fachbereich Finanzen und Controlling jeweils zum Jahresende, dass 
im Rahmen der unterjährigen Inaugenscheinnahme der Gebäude, über die bereits 
bekanntgegebenen Fälle hinaus keine weiteren offensichtlichen Mängel festgestellt 
wurden, die entweder weitere Instandhaltungsrückstellungen zur Folge hätten oder 
die bei Nichtbeseitigung zu einer bilanziellen Abwertung der städtischen Immobilien 
führen würden. 
Als Nachweis für eine laufende Inventur kann ergänzend eine Liste der durchgeführ-
ten Instandhaltungsmaßnahmen ab einem Betrag von 5.000 € herangezogen wer-
den. 

 
4. Wie hoch ist die Erstattung der Personalkosten des Fachbereichs Gebäudewirtschaft 

für erbrachte Leistung für Landesunterkünfte für Flüchtlinge im Haushalt 2016/2017 
eingeplant?  
 
In 2016/2017 werden die Personalkosten pauschal erstattet. Die Erstattung wird ge-
samtstädtisch geplant und vereinnahmt. Es wird nicht zwischen den Personalkosten 
der verschiedenen Ämter/Fachbereiche unterschieden. Dies ist jedoch für den Fach-
bereich Gebäudewirtschaft nicht von Nachteil, da es sich nicht mehr um eine eigen-
betriebsähnliche Einrichtung handelt und keine Erstattung von Personalkosten sei-
tens der Stadt mehr stattfindet. 

 
5. In welcher Höhe wurden solche Personalkosten in 2015 mit dem Land abgerechnet?  

 
Bisher wurden dem Land insgesamt rd. 980.000 € Personalkosten in Rechnung ge-
stellt. Eine Erstattung des Landes ist bisher noch nicht erfolgt. 
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